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Bei Auszubildenden und Studenten ist für die Beurteilung der BU die im konkreten Einzelfall
tatsächlich ausgeübte Tätigkeit maßgeblich. Es wird zusätzlich die Fähigkeit, in einem mit der 
Berufsausbildung bzw. dem Studium regelmäßig erreichten Beruf zu arbeiten, geprüft (Günstigerprüfung).
Es besteht ab Versicherungsbeginn uneingeschränkter "echter" BU-Schutz. 
Auf die abstrakte Verweisung wird von Beginn an verzichtet. 

Es gilt der Verzicht auf abstrakte Verweisung. 
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Es gilt generell der Verzicht auf abstrakte Verweisung. 

Für die Beurteilung ist der tatsächlich zuletzt ausgeübte Beruf maßgeblich.

Die Beurteilung erfolgt nach dem zuletzt vor dem Ausscheiden ausgeübten Beruf. 
Der Verzicht auf abstrakte Verweisung gilt auch bei Ausscheiden aus dem Berufsleben.

Eine Umorganisation bei Angestellten erfolgt nicht.

Es besteht voller Versicherungsschutz bei sämtlichen Delikten im Straßenverkehr.

Eine konkrete Verweisung ist nur möglich, wenn der Versicherte tatsächlich eine andere zumutbare
Tätigkeit ausübt. Eine zumutbare Tätigkeit liegt vor, wenn sie nicht zulasten der Gesundheit geht und
das jährliche Bruttoeinkommen mehr als 80 % des jährlichen Bruttoeinkommens im zuletzt 
ausgeübten Beruf beträgt.
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Leistungen werden ab Pflegegrad 2 in der gesetzlichen Pflegeversicherungen erbracht, bei tätlgichem
Hilfebedarf in mindestens einer von vier definierten Tätigkeiten des täglichen Lebens
(Bewegen im Zimmer, Aufstehen und Zubettgehen, Essen und Trinken, Toilettengang)
sowie bei mittelschwerer oder schwerer Demenz. 

Seit der Pflegereform 2017 erfolgt die Bewertung nicht mehr nach Minuten, sondern
nach dem Grad der Selbstständigkeit. 

Es bestehen keine Meldefristen.

Bis zur Leistungsentscheidung kann eine zinsfreie Beitragsstundung beantragt werden. 
Wurden bis zur Anerkennung der Leistungen weiterhin Beiträge gezahlt, werden diese mit einem Zinssatz 
von 2 % p.a. erstattet.



15 (2)
Werden Leistungen zugesagt, gilt die Zusage grundsätzlich zeitlich unbegrenzt. 
Ein befristetes Anerkenntnis ist nur einmalig für maximal 12 Monate möglich und 
nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes, z.B. der Versicherte befindet sich in einer 
Rehabilitation oder Umschulung.

3 (4)
Bei fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht wird auf das Kündigungsrecht verzichtet.

Die Rücktrittsfrist beträgt fünf Jahre. Bei vorsätzlicher oder arglister Verletztung der Anzeigepflicht
verlängert sich die Frist auf zehn Jahre. 

3 (6)

7 (8)
Bei Änderung gefahrerheblicher Umstände besteht keine Anzeigepflicht. 



14 (4)
Die Befolgung ärztlicher Anordnungen ist keine Voraussetzung für die Anerkennung von Leistungen. 
Ausgenommen sind der Einsatz von Hilfsmitteln des täglichen Lebens (z.B. Sehhilfen, Hörgeräte oder
Prothesen) sowie ärztliche angeratene Heilbehandlungen, die gefahrlos sind, nicht mit besonderen
Schmerzen verbunden sind und eine sichere Aussicht auf Besserung des Gesundheitszustandes bieten (z.B. 
Physiotherapien oder Rückenschulkurse)
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Ja, es gilt der Mindesgrad von 50 %. 
Alternativ kann ein Mindestgrad von 75 % vereinbart werden.  
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Zusatzbedingungen:
pm 2330-DY-BV-2026

Ist eine Dynamik vereinbart, erhöht sich der Beitrag jährlich um einen bei Vertragsabschluss festgelegten
Prozentsatz zw. 1 % und 5 %. Den Erhöhungen kann beliebig oft wiedersprochen werden.

7 (1)

Es kann eine garantierte Rentensteigerung zw. 1 % bis 3 % vereinbart werden.

In den ersten fünf Vertragsjahren besteht eine Ausbaugarantie ohne Ereignis (bis zum Alter von 40 Jahre; 
bei VT mit einem Eintrittsalter unter 15 Jahre bis zum Alter von 20 Jahre).
Darüber hinaus besteht eine Nachversicherungsgarantie bei 19 unterschiedlichen Ereignissen (bis zum Alter von 50 Jahre).
Für Berufseinsteiger gilt zusätzlich eine Nachversicherungsgarantie (bis zum Alter von 35 Jahre).



Die Versicherungs- und Leistungsdauer ist grundsätzlich bis zum 67. Lebensjahr möglich; 
im Berechnungsprogramm sind automatisch die Angaben zu bestimmten Berufen hinterlegt, für die kein 
Versicherungsschutz bis zum 67. Lebensjahr angeboten werden kann.

7 (8); 
14 (3)

Wiedereingliederungshilfe in Höhe von 6 Monatsrenten;
Beteiligung an den Kosten einer Rehabilitations in Höhe von 6 Monatsrenten (max. 6.000  €);
Umorganisationshilfe für Selbständige in Höhe von 6 Monatsrenten;

Zusatzoptionen: 
Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit in Höhe der vereinbarten BU-Rente für max. 24 Monate;
Einmalige Leistung bei erstmaliger BU-Leistung (zw. 10% bis 100 % der Jahresrente)

7 (1), 7 (6), 8 (3) und 10; 
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Beitragspause bis zu 24 Monate oder 
eine zinslose Beitragsstundung (ganz oder teilweise) bis zu 24 Monate

Es gilt weltweiter Versicherungsschutz. 
Sollte eine Anreise nach Deutschland erforderlich sein, werden die erforderlichen und angemessenen
Kosten für die Reise und Unterkunft übernommen. 

BV 10 Oberursel, 23.01.2026
Alte Leipziger 
Lebensversicherung a. G.

Versicherers


